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Die civitas Ulpia Mattiacorum (CVM)

Einleitung

In der althistorischen Forschung wird seit längerer Zeit diskutiert, ob einige der rechtsrhei-
nischen civitates im nördlichen Obergermanien bereits unter Kaiser Trajan oder doch erst 
unter Kaiser Hadrian offiziell eingerichtet wurden1. Mit einer kürzlich in der Zeitschrift 
für Papyrologie und Epigraphik publizierten Sarkophag-Inschrift für Severius Bassus aus 
Mainz kann diese Frage für die civitas Mattiacorum endgültig beantwortet werden2, wobei 
an dieser Stelle die Gelegenheit genutzt werden soll, sie mit einem ausführlichen Überblick 
zur civitas Mattiacorum in den entsprechenden Kontext zu setzen. Neue Hinweise haben 
sich außerdem zur Diskussion ergeben, ob sich nordwestlich des Taunus noch eine weite-
re, bislang unbekannte civitas befand, bzw. ob die civitas Mattiacorum an der Lahn endete 
oder ob ihr Territorium auch über die Lahn hinaus reichte, ihre Ausdehnung sich also über 
das gesamte Gebiet westlich der civitas Taunensium zwischen Rhein und Limes erstreckte. 
Zunächst werden in diesem Beitrag die archäologisch-historischen Hintergründe und die Rah-
menbedingungen bis zur Konstituierung der civitas mit Blick auf die jüngere Forschung disku-
tiert. Anschließend werden die relevanten epigraphischen Zeugnisse zur Gründung der civitas 
näher vorgestellt, darunter das eben genannte Grabdenkmal des Severius Bassus und die seit Be-
ginn des 18. Jahrhunderts aus Mainz überlieferte Sarkophag-Inschrift des C. Iulius Simplicius, 
die bislang als (unsicherer) Beleg für eine trajanische Gründung der civitas angeführt wurde.

Die Mattiaker und die historisch-archäologischen Verhältnisse 
bis zur Einrichtung der germanischen Provinzen

Einführung

Der in den Schriftquellen3 überlieferte Stamm der Mattiaker war namengebend für die spätere 
civitas Mattiacorum, deren räumlicher Schwerpunkt sich vermutlich zwischen Rhein, Main, 
Taunuslimes sowie dem Schwarzbach bei Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis, Deutsch-

	1	 Zuletzt zusammenfassend mit weiterer Literatur: 
Witschel 2018, 429 – ​430; 2021, 80 – 89. Zur 
civitas Mattiacorum und deren Hauptort Aquae 
Mattiacorum weiterhin: RE XIV (Stuttgart 1930) 
2320 – ​2322  s. v. Mattiaci (M. Schönfeld). Rit-
terling 1909, 70; Schoppa 1972; 1974, 45; 

Wilmanns 1981, 133 – ​136; Baatz 1989, 82 – 83; 
Czysz 1994, 161 – ​162; Maurer 2011, 82 – 83; 
Scholz / ​Klaffki 2012, 111 – ​138.

	2	 Groff 2022.
	3	 Tac. Germ. 29; Plin. nat. 31,20.

	Schlagwörter:	 civitas Ulpia Mattiacorum / Germania superior / lateinische Epigraphik
Keywords:	 civitas Ulpia Mattiacorum / Germania superior / latin epigraphy
Mots-clés:	 civitas Ulpia Mattiacorum / Germanie supérieure / épigraphie latine
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land) erstreckte (Abb. 1). Zusammen mit der civitas Ulpia Sueborum Nicrensium ist sie die 
einzige Gebietskörperschaft, die nach rechtsrheinischen gentes benannt wurde4. Die Mattiaker 
werden nach einheitlicher Meinung als Teilstamm der Chatten angesehen5, auch wenn dies 
aus den schriftlichen Überlieferungen nicht explizit hervorgeht6. Die Annahme beruht auf 
der vermeintlichen Evidenz des chattischen Hauptortes Mattium mit dem Stammesnamen7, 
weshalb es auch berechtigte Zweifel an dieser Theorie gibt8. Historisch erwähnt werden die 
Mattiaker erstmals bei Tacitus für das Jahr 47 n. Chr. im Zusammenhang mit Silberbergbau 
durch Legionäre auf mattiakischem Gebiet9. Sie bleiben also in den schriftlichen Quellen zu 
den augusteischen Germanenkriegen unerwähnt, weshalb auch der Zeitpunkt bislang unbe-
kannt ist, wann es zur vermeintlichen Abspaltung vom Hauptstamm kam. Gleiches gilt für den 
Zeitraum ihrer Ankunft im Rhein-Main-Gebiet10. Gleichwohl wird aus historischen Überle-
gungen heraus eine von Rom gesteuerte Ansiedlung zur Vorfeldsicherung des Mainzer Legi-
onslagers im letzten Jahrzehnt vor der Zeitenwende angenommen und damit einhergehend 
auch die Abspaltung vom Stamm der Chatten11. Sofern man Tacitus folgen möchte, waren die 
Beziehungen zwischen den Mattiakern und Rom ähnlich gut wie zu den Batavern am Nieder-
rhein12. Demnach genossen beide Stämme Privilegien und waren von Abgaben befreit, wofür 
sie jedoch als Gegenleistung zum Militärdienst im römischen Heer verpflichtet wurden. Von 
Mattiakern gestellte Auxiliare sind erstmals ab claudischer Zeit durch ein auf den 7. Februar 
78 n. Chr. datiertes Militärdiplom aus der Provinz Moesia belegt. Es ist der erste Nachweis 
von Hilfstruppen rechtsrheinischer gentes aus dem Gebiet des Ober- und Mittelrheins für die 
vorflavische Zeit13. Das Militärdiplom dokumentiert die Verleihung der civitas Romana und 
des conubium an milites und equites unterschiedlicher Kohorten, darunter eine nicht näher be-
zifferte cohors Mattiacorum14. Géza Alföldy vermutet dahinter – ohne weitere Erläuterung – die 
cohors I Mattiacorum15. Die Existenz dieser Truppe wird bislang allerdings nur aus derjenigen 
der cohors II Mattiacorum abgeleitet16. Diese ist erstmals kurz nach der Teilung der Provinz 
Moesia für das Jahr 92/93 n. Chr. in Moesia inferior ebenfalls auf einem Militärdiplom belegt17. 
Damit dürfte es wohl naheliegender sein, in der genannten Truppe von 78 n. Chr. die cohors II 

	 4	 Vgl. Wilmanns 1981, 141 zu der Annahme, dass 
auch der Name der civitas Auderiensium auf eine 
indigene Bevölkerungsgruppe verweist.

	 5	 So bspw. Schmidt 1938/40, 347; Simon 1976a, 
259; Will 1987, 55; Seidel 2000, 145 – ​146. Zu-
sammenfassend: Becker 1992, 198 – ​200. Auf-
grund der Endung -aci wird auch eine Herkunft 
des Namens aus dem keltischen Kulturraum he-
raus diskutiert: Spickermann 2003, 149.

	 6	 Tacitus nennt sie lediglich im Anschluss an die 
Chatten: Tac. Germ. 29. Vgl. auch Will 1987, 
55.

	 7	 Will 1987, 55; Mattern 1999, 4.
	 8	 Becker 1992, 199.
	 9	 Tac. Ann. XI 20.
	10	 Maurer 2011, 82.
	11	 Seidel 2000, 145; Walter 2000, 68. Verknüpft 

ist die Annahme mit der Abwanderung der Chat-
ten, die nach Cass. Dio 54,36,3 um 11/10 v. Chr. 
Land in Besitz nahmen, das ihnen von Rom zuge-
wiesen wurde. Vermutlich handelte es sich hierbei 
um das ehemalige Stammesgebiet der Ubier, die 

in den Kölner Raum umgesiedelt wurden. Hierzu 
zuletzt: Schallmayer 2020, 256 – ​258 mit wei-
terführender Literatur. Wahl 1982, 52 – 54 geht 
dagegen von einer Ansiedlung der Mattiaker in 
tiberischer Zeit aus.

	12	 Tac. Germ. 29, 1 – 2. Vgl. auch Riese 1920.
	13	 Alföldy 1968a, 83; 92; Will 1987, 60; Maurer 

2011, 89.
	14	 CIL XVI 22 = AE 1925, 67; 80 = AE 1926, 34 = 

EDCS-12300226; Fundort: Botew / ​Bulgarien.
	15	 Alföldy 1968a, 82; 92. Vgl. auch Will 1987, 

60.
	16	 RE IV,1 (1900) 314 s. v. cohors (C. Cichorius).
	17	 AE 2014, 1154 = EDCS-71300262; Fundort: 

Moldawien. Alföldy 1968a, 83 geht, noch in 
Unkenntnis dieses Militärdiploms, vom ersten 
Nachweis für das Jahr 99 n. Chr. in der Provinz 
Moesia inferior aus (CIL XVI 44). Zwischen 145 
und 155 n. Chr. wird die Kohorte in die Provinz 
Thracia verlegt. Vgl. hierzu Scheuerbrandt 
2003/04, 91 Tab. 9 – 9a.
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Mattiacorum zu sehen, womit die Verortung der sicher anzunehmenden cohors I Mattiocorum 
weiterhin aussteht18.

Eine Ansiedlung der Mattiaker im unmittelbaren Vorfeld des Mainzer Legionslagers ge-
schah nicht ohne die Zustimmung Roms. Der bislang in der Forschung u. a. diskutierte Zeit-
punkt im letzten Jahrzehnt vor der Zeitenwende19 und die Intention als Vorfeldsicherung ist 

	18	 Eine auf das Jahr 144 n. Chr. datierte Inschrift, 
die ebenfalls aus der Provinz Moesia inferior 
stammt (AE 1916, 00065 = EDCS-16201786 = 
EDH-26070; Fundort: Ruse / ​Bulgarien), könnte 
eine cohors III Mattiacorum nennen. Die umstrit-
tene Lesung lässt eine sichere Ableitung auf eine 
dritte mattiakische Kohorte allerdings nicht zu. 
Vgl. hierzu die Online-Datenbank von Manfred 
Clauss (EDCS-16201786) mit der Lesung cohors 

III Mattiacorum sowie die Epigraphische Daten-
bank Heidelberg mit der Lesung cohors II Mattia-
corum (EDH-26070). Anhand der weit vonein-
ander entfernten Fundorte der oben genannten 
Militärdiplome ist eine cohors I Mattiacorum für 
die Provinz Moesia inferior allerdings nicht gene-
rell auszuschließen.

	19	 Vgl. Anm. 10 – 11.

Abb. 1.  Karte der thematisierten Fundplätze. In Rot sind die civitas-Hauptorte darsgestellt.
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angesichts der neuen Forschungen zur augusteischen Stadtgründung von Lahnau-Waldgirmes 
(Lahn-Dill-Kreis, Deutschland) und des damit sichtbar gewordenen Versuchs Roms, Teile des 
Gebiets östlich des Rheins in provinzielle Strukturen umzuwandeln20, nicht mehr schlüssig 
und sollte ähnlich wie bei den (elb-)germanischen Bevölkerungsgruppen südlich des Mains 
ab tiberischer Zeit angenommen werden. Bei diesen handelt es sich um die sogenannte Star-
kenburger Gruppe im südhessischen Raum, die sogenannten Neckarsueben gegenüber den 
Kastellstandorten Speyer und Ludwigshafen-Rheingönheim (beide Deutschland) sowie um 
die sogenannte Diersheimer Gruppe gegenüber dem Legionslager von Argentorate / ​Straßburg 
(Frankreich)21. Ihre materiellen Hinterlassenschaften lassen sich im unmittelbaren Vorfeld der 
rechtsrheinischen Gebiete hauptsächlich anhand von Gräberfeldern und einiger weniger Sied-
lungen nachweisen und werden mit dem Ausbau der Oberrheingrenze in den ersten Regie-
rungsjahren Kaiser Tiberius’ in Verbindung gebracht. In diesen Kontext passen auch die jüngs-
ten Forschungsergebnisse zum Legionslager von Mainz, wonach dieses erst um 17 n. Chr. zu 
einem Zweilegionenlager ausgebaut wurde und ein etwas kleineres Vexillationslager ablöste22. 
Damit zeichnet sich für die frühtiberische Zeit ein ganzheitliches Verteidigungskonzept mit 
Vorfeldsicherung entlang des Oberrheins ab23.

Exkurs zum vorrömischen Siedlungsraum zwischen Main und Lahn

Anders als am südlichen Oberrhein, wo die eisenzeitliche Besiedlung spätestens um die Mit-
te des 1. Jahrhunderts v. Chr. endete und die germanischen Gruppen offensichtlich in einen 
weitgehend siedlungsleeren Raum gelangten24, lässt sich in den Gebieten nördlich des Main 
im (späteren) Kernland der Mattiaker bzw. Chatten eine eisenzeitliche Besiedlung zum Teil 
bis in Stufe Latène D2b (55 – 15 v. Chr.) nachweisen. Die hierarchisch gegliederte Siedlungs-
struktur war geprägt von größeren Zentralorten wie dem Heidetränk-Oppidum bei Oberursel 
(Hochtaunuskreis, Deutschland) oder der Höhensiedlung auf dem Dünsberg (Lkr. Gießen, 
Deutschland) sowie kleineren weilerartigen Siedlungen wie sie zuletzt bei Waldbrunn (Lkr. 
Limburg-Weilburg, Deutschland) im Westerwald untersucht werden konnten25. Viele der grö-
ßeren Siedlungsplätze endeten ähnlich wie in Süddeutschland um die Mitte des 1. Jahrhun-
derts v. Chr., wie bspw. das Heidetränk-Oppidum26. Lediglich für den Dünsberg bei Gießen 
wird anhand von Kleinfunden, wie Münzen (Dreiwirbelstatere und Quinare mit tanzendem 
Männlein) und Fibeln (Typ Almgren 18/18a), eine längere Besiedlung bis in Stufe LT D2 
(85 – 15 v. Chr.) diskutiert27, wobei sich der Charakter der jüngsten Anlage mangels stratigra-
fischer Aufschlüsse bislang unserer Erkenntnis entzieht. Jüngere Forschungen zur Eisengewin-
nung im Hintertaunus28 und zu den Salinen von Bad Nauheim (Wetteraukreis, Deutschland)29 

	20	 Becker 2015, 75.
	21	 Zur chronologischen Einordnung der germa

nischen Fundplätze rechts des Rheins: Lenz-
Bernhard 2002, 130 – ​133.  – Vgl. außerdem: 
Nierhaus 1966; Schrempp et al. 2017. Zuletzt: 
Müller 2021; Heising 2023.

	22	 Burger-Völlmecke 2020, 196 – ​207.
	23	 Ähnlich auch Wiegels 2017, 57 mit Anm. 53.
	24	 Zuletzt: Blöck 2016. Inwieweit die Gebiete in 

Süddeutschland rechts des Rhein zum Beginn der 
römischen Okkupation bzw. des germanischen 

Siedlungsbeginns tatsächlich siedlungsleer waren, 
wird in der Forschung intensiv diskutiert. Vgl. 
zuletzt ausführlich mit der wichtigsten Literatur: 
Witschel 2021, 31 – 34.

	25	 Kántor / ​Sosnowski 2023.
	26	 Zuletzt: Stähler 2019/20.
	27	 Schulze-Forster 2014/15, 40 – 42; 167 – ​174.
	28	 Schade-Lindig 2020b, 221 – ​226; Gassmann 

et al. 2023.
	29	 Hansen 2016, 88 – 91.
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sprechen für eine kontinuierliche Ausbeutung der Rohstoffe und eine damit einhergehende 
späteisenzeitliche Besiedlung30. Auch im Bereich des späteren civitas-Hauptortes Aquae Mat-
tiacorum / ​Wiesbaden (Deutschland) deuten eisenzeitliche Gräberfelder sowie einzelne Grab-
funde eine Kontinuität von der Stufe LT C2 (190 – ​150 v. Chr.) bis in LT D2 (85 – 15 v. Chr.) 
an, wenngleich die zugehörigen Siedlungsplätze bislang fehlen31. Auf Grundlage des aktuellen 
Forschungsstandes beziehungsweise der vorliegenden Materialbasis, kann für das Wiesbadener 
Stadtgebiet allerdings bislang keine unmittelbare Siedlungskontinuität in die römische Epoche 
nachgewiesen werden32, wenngleich dies mit Blick auf die restliche Region nördlich des Main 
anzunehmen ist33.

Auch wenn die Forschung zur späten Eisenzeit im Mittelgebirgsraum nördlich des 
Main bislang noch am Anfang steht, zeigt sich bereits ein deutlicher Unterschied zur zeit-
gleichen Siedlungslandschaft im heutigen Süddeutschland. Während sich dort zwi-
schen der späteisenzeitlichen Besiedlung und dem Nachweis erster germanischer Grup-
pen ein deutlicher Hiatus zeigt, spricht die aktuelle Befundlage in der nordmainischen 
Region von Lahntal, Wetterau und Taunus in der zweiten Hälfte des 1.  Jahrhunderts 
v. Chr. und zur Zeitenwende für eine vergleichbare strukturelle Situation wie im galli-
schen Raum. Die römische Nutzung im Zuge der Provinzialisierung des Gebietes wird 
schließlich durch die augusteische Stadtgründung von Lahnau-Waldgirmes sichtbar34. 
Spätestens seit der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. kann fremdartiges Kulturgut mit Bezügen 
in den Raum der Przeworsk-Kultur zwischen Oder und Weichsel im einheimischen eisenzeitli-
chen Fundmaterial belegt werden. Diese Nachweise sind sehr spärlich und könnten für kleinere 
eingewanderte Gruppen sprechen35. Der deutlich ansteigende Anteil germanischen Fundgutes 
in den materiellen Hinterlassenschaften der ausgehenden Latènezeit im nordmainischen Raum 
bezeichnet Jens Schulze-Forster als „Nivellierung der archäologischen Kultur“ hin zu einer 
„Germanisierung“, an dessen Entwicklungsende die „rhein-weser-germanische Einheitskul-
tur“ steht36. Die unmittelbare Vorstufe dieser Entwicklung konnte zuletzt am augusteischen 
Fundplatz von Lahnau-Waldgirmes präzisiert werden. Nach Gabriele Rasbach zeigt die dortige 
einheimische Keramik einen typologischen Entwicklungsstand, bei dem die Annäherung der 
germanischen Gefäßformen an das einheimische eisenzeitliche Formengut bereits begonnen 
hatte, aber noch nicht abgeschlossen war. So fehlen beispielsweise die für die rhein-weser-ger
manische Keramik typischen Gefäße mit ausgeprägtem Schulterknick Typ Uslar I oder Stengel-
füße37. Diese beginnende Verschmelzung von einheimisch-eisenzeitlichem mit germanischem 
Formengut macht allerdings eine Trennung spätlatènezeitlicher von frühkaiserzeitlicher ger
manischer Keramik für diese Zeit nur bedingt bis gar nicht möglich und erschwert somit auch 
eine Beurteilung von Fundplätzen der Übergangszeit38. G. Rasbach geht von einem Abschluss 
der Entwicklung rhein-weser-germanischer Sachkultur etwa eine Generation nach der Aufgabe 

	30	 Vgl. bspw. das Gräberfeld am Goldstein in der 
Nähe der Salinen von Bad Nauheim: Seidel 
2000, 114.

	31	 Beusing 1996, 79 – 83.
	32	 Beusing 1996, 84 – 88.
	33	 Der Beginn der römischen Besiedlung wird in 

Wiesbaden bislang anhand der italischen Terra 
Sigillata und Töpferstempel in spätaugusteisch-
frühtiberischer Zeit (6/15 – 20 n. Chr.) angenom-
men: Simon 1976b, 238. Für einen früheren An-
satz verwies E. Ritterling auf die Verlegung der 

5. Dalmaterkohorte nach Germanien 10 v. Chr., 
für die eine Stationierung in Wiesbaden in Frage 
kommen könnte: Ritterling / ​Stein 1932, 187 
Anm. 208.

	34	 Becker 2015, 75; Rasbach 2015a, 338 – ​339. 
Vgl. auch Schade-Lindig 2020b, 222 – ​226.

	35	 Seidel 2000, 100 – ​101; Meyer 2008, 256 – ​260; 
Rasbach 2015a, 341 – ​342.

	36	 Schulze-Forster 2014/15, 172 – ​173.
	37	 Rasbach 2013b, 137 – ​146 bes. 144; 2015a, 347.
	38	 Rasbach 2015b, 256.
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der Siedlung von Waldgirmes 16 n. Chr. aus39. Bestätigt wird diese Annahme durch weitere 
Fundplätze der Übergangszeit im westlichen Rhein-Main-Gebiet, wie bspw. durch die Funde 
aus einem Grubenkomplex bei Flörsheim-Weilbach (Main-Taunus-Kreis, Deutschland). Das 
daraus stammende germanische Keramikmaterial findet gute Entsprechungen in dem Fundin
ventar von Waldgirmes und war mit italischer Sigillata sowie Aucissa-, Langton-Down-, sowie 
Distelfibeln vergesellschaftet, anhand derer eine Datierung in die mittel- bis spätaugusteische 
Zeit angenommen werden kann40.

Siedlungsplätze mit germanischem Fundmaterial  
im Kerngebiet der civitas Mattiacorum

In der älteren Forschung wurde häufig versucht, die Entstehung der rhein-weser-germanischen 
Kultur41 nach dem Ende der römischen Okkupation in frühtiberischer Zeit mit der Ansied-
lung bzw. Stammesgenese der Chatten oder Mattiaker in Verbindung zu bringen42. Dabei 
wurde der Main stets als „kulturelle Grenze“ zu den südlich davon liegenden elbgermanischen 
Fundplätzen gesehen. Erst nach den Unruhen von 69/70 n. Chr. ist auch dort das germani
sche Fundmaterial mehrheitlich rhein-weser-germanisch geprägt43. Thomas Maurer konnte im 
Rahmen seiner Untersuchungen zur römischen Besiedlung des hessischen Riedes zwar auch 
vorflavische Fundplätze mit rhein-weser-germanischem Charakter nachweisen44. Allerdings sei 
dabei betont, dass es sich um sehr spärliches Material von lediglich zwei Fundorten handelt, 
bei denen die Zusammengehörigkeit bzw. der Befundkontext nicht gesichert ist. Ebenso gering 
sind die elbgermanischen Einflüsse nördlich des Main, die sich bislang lediglich mit einem 
Brandgrab bei Flörsheim nachweisen lassen, dessen Ausstattung eng an die Gräber südlich 
des Main im Raum Groß-Gerau angelehnt ist. Mit der Beigabe eines Bronzegefäßes und eines 
Schildes sowie elbgermanisch geprägter Keramik kann es deutlich von den Bestattungssitten 
des nordmainischen Kulturraums abgegrenzt werden45. Damit sind die bislang bekannten 
Belege, die der jeweils anderen Kulturgruppe zugeordnet werden können, bereits erschöpft, 
sodass diesen wenigen Beispielen wohl kaum größere Bedeutung beigemessen werden muss. 
Im Umkehrschluss sollte allerdings auch nicht zu starr an dem Begriff einer Kulturgrenze für 
den Main festgehalten werden. Wie bereits Michael Meyer anhand der Schulterabsatzgefäße 
feststellte, ist das Auftreten bestimmter Elemente über die Grenzen eines Kulturbereichs hinaus 
nichts Ungewöhnliches46.

Innerhalb des Kerngebietes der späteren civitas Mattiacorum ist nach dem aktuellen For-
schungsstand auffällig wenig frühgermanisches Fundmaterial aus vorvespasianischer Zeit be-

	39	 Rasbach 2015a, 347.
	40	 Heiner 2000. Allgemein zur sog. Keramik des 

Überganghorizontes: Walter 2000, 21.
	41	 Zur Definition rhein-weser-germanischer Kera-

mikgefäße: Walter 2000, 21 – 38.
	42	 Peschel 1981, 630 – ​632; Wahl 1982, 55; Sei-

del 2000, 131 – ​132; Walter 2000, 68; Mat-
tern 2001, 6. Zur Problematik der ethnischen 
Benennungen siehe: Brather 2000; 2013.

	43	 Maurer 2011, 61 mit Anm. 309.
	44	 Maurer 2011, 86; 162 – ​164 (Fundplatz RÜS 15);  

237 – ​239 (Fundplatz TRE 11).
	45	 Es handelt sich um das Brandgrab einer adulten 

Frau. Die Beigaben werden durch eine Schere, 

den Griff einer Kanne / ​Sieb-Garnitur, ein eiser-
nes Messer mit massivem Griff, einen geschmol-
zenen blauen Glasarmring sowie zwei TN-Töp-
fen und eine TN-Urne des Typs Hofheim 115 
vervollständigt. Die Grabausstattung befindet 
sich in der Sammlung Nassauischer Altertümer 
der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden (Inv.-​Nr. ​
15734 – ​15738). Wahl 1982, 53 – 54 Taf. 57D; 
Seidel 2000, 129 – ​131; Walter 2000, 68; 76 
(FLÖ 1). Walter diskutiert wenig glaubhaft eine 
mögliche Lageveränderung durch heute verlande-
te Mainarme und vermutet das Grab in antiker 
Zeit südlich des Main.

	46	 Meyer 2013, 32.
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kannt, was ebenso für das Wiesbadener Stadtgebiet gilt. So weist lediglich eine Augenfibel 
aus der Reihe der westgermanischen Augenfibeln des Typs Riha 2.3.247 aus dem Gräberfeld 
im Bereich der Dotzheimer Straße sowie germanische Keramik aus der frühesten römische 
Siedlungsphase Wiesbadens, der sogenannten Moorschicht48, zunächst auf die Anwesenheit 
germanischer Kulturträger hin49. Aus deren untersten Schichten konnte 1896 im Zuge von 
Baumaßnahmen germanische Keramik geborgen werden50. Die wenigen Verzierungselemente 
sowie die sorgfältige Oberflächenbehandlung der Gefäßfragmente sprechen nach Dörte Wal-
ter gegen eine frühe Datierung. Lediglich eine Randscherbe findet einen guten Vergleich mit 
einem Gefäß, das in der Siedlung von Fritzlar-Geismar (Schwalm-Eder-Kreis, Deutschland) in 
die Übergangszeit datiert wird51. Aus dem unmittelbaren Wiesbadener Umland ist aus Wies
baden-Erbenheim germanisches Fundmaterial aus der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. be-
kannt, das auf eine dortige Siedlung schließen lässt52. Auch aus dem Umfeld sowie innerhalb 
des Hofheimer Erdlagers stammt mit römischen Funden vergesellschaftetes germanisches Ma-
terial53. Dieses wurde allerdings im Zuge der damaligen Grabungen separiert und lässt sich 
keinem stratigraphischen Kontext zuordnen54. Bei Flörsheim wurde in unmittelbarer Nähe zu 
dem bereits oben genannten elbgermanischen Brandgrab eine Siedlungsgrube aufgedeckt, aus 
der handgemachte (germanische) Keramik stammen soll55. Damit ist das bis dato publizierte 
und aussagekräftige germanische Fundmaterial für die vorflavische Zeit im Kerngebiet der 
civitas Mattiacorum bereits angesprochen. Nach D. Walter deutet das Fundbild für die erste 
Hälfte des 1.  Jahrhunderts n. Chr. eine kontinuierliche und nicht allzu dichte germanische 

	47	 Beusing, 50 – 51.  – Weitere Augenfibeln in der 
Sammlung Nassauischer Altertümer mit unbe-
kannter Herkunft dürften ebenfalls aus Wiesba
den stammen.

	48	 Die sog. Wiesbadener Moorschicht befindet sich 
im Bereich der heutigen Wiesbadener Innenstadt. 
Ihre Bedeutung erkannte erstmals E. Ritterling 
bei Grabungen im Zuge von Baustellenbeobach-
tungen 1896 – 97: Ritterling / ​Pallat 1897/98. 
Sie wurde seitdem mehrfach thematisiert (Nuber 
1979/80; Czysz 1994, 42 – 44). Es handelt sich 
dabei um ein mehrschichtiges Siedlungspaket, 
das unmittelbar auf dem gewachsenen Kiesboden 
aufsitzt und die früheste römische Besiedlung in 
augusteisch-frühtiberischer Zeit repräsentiert. 
Diese stets als dunkel und moorig angetroffe-
ne Schicht entstand vermutlich aus dem hohen 
Grundwasserspiegel der heißen Quellen, wes-
halb auch Holzkonstruktionen sowie zahlreiche 
organische Reste der ersten Siedlungsphasen in 
den frühesten Grabungen angetroffen wurden. 
Das Quellwasser verhindert bei Bronzeobjekten 
außerdem die Entstehung von Grünspan, sodass 
diese ihren ursprünglich goldenen Farbton noch 
besitzen.

	49	 Beusing 1996, 79 – 84; Walter 2000, 68; 143 – ​
145.

	50	 Ritterling / ​Pallat 1897/98, 165; Walter 
2000, 143. Bei weiteren Aufschlüssen 1900 und 
1978 wurde zwar ebenfalls germanische Keramik 

angetroffen, allerdings liegen keine stratigraphi-
schen Kontexte vor. Hinweise auf eine Datierung 
liefert lediglich die vergesellschaftete römische 
Keramik aus tiberischer bis frühflavischer Zeit. 
Vgl. Walter 2000, 143 – ​144; Nuber 1979/80, 
674.

	51	 Walter 2000, 144 Taf. 32 WIM,7; Heiner 
1994, 53 Abb. 32.

	52	 Walter 2000, 65; 68; 81 – 84.
	53	 Ritterling 1913, 378. In unmittelbarer Nähe 

zum Erdlager wurde 1955 ein reich ausgestattetes 
Brandgrab aus dem zweiten Viertel des 1.  Jahr-
hunderts n. Chr. entdeckt. Neben einem freige-
formten Gefäß mit vertikaler Kammstrichverzie-
rung und zwei Augenfibeln mit inneren Augen 
des Typs Almgren  45 (Cosack 1979, 60 – 61; 
Walter 2000, 103) setzt sich die Beigabenaus-
stattung u. a. aus provinzialrömischer Keramik, 
darunter drei Sigillatatassen, sowie einer ver-
schmolzenen Kasserolle zusammen. Zusätzlich 
war die Grabgrube mit Ziegelplatten ausgestattet, 
wodurch sich im Gesamtbild ein gallo-römischer 
Grabritus widerspiegelt. Vgl. Schoppa 1958.

	54	 Walter 2000, 97 – ​103.
	55	 Nahrgang 1934, 39 R5 (die Keramik kam of-

fenbar im Zusammenhang mit Brandgräbern 
zum Vorschein). Das Fundmaterial ist heute 
nicht mehr aufzufinden: Walter 2000, 76 mit 
Anm. 304.
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Besiedlung an. Wie im Fall des Hofheimer Erdlagers zeigen einzelne Siedlungsstellen einen 
Bezug zum römischen Militär, allerdings nicht in jener Deutlichkeit wie südlich des Mains. 
Gleiches gilt für die germanische Sachkultur, die sich nördlich des Main weniger deutlich als in 
den südmainischen Gebieten abzeichnet56. Ab der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lässt sich 
schließlich eine deutliche Veränderung im Spektrum der germanischen Keramik feststellen, die 
sich durch einen erhöhten Anteil eingliedriger und unverzierter Gefäße bzw. die Verwendung 
weniger charakteristischer Verzierungen festmachen lässt. Dieser Prozess scheint auf das Gebiet 
zwischen Wiesbaden und Hofheim beschränkt zu sein, also dem direkten Einflussgebiet des 
Mainzer Brückenkopfes, und lässt sich weiter östlich nicht nachweisen57.

Im Zusammenhang mit den römisch-chattischen Auseinandersetzungen in vorneronischer 
Zeit werden die Mattiaker nicht erwähnt58. Erst mit den Unruhen von 69/70 n. Chr. ist eine 
Beteiligung von Stammesangehörigen zusammen mit Chatten und Usipetern an der erfolg-
losen Belagerung von Mainz überliefert59. Bis auf die heftige Gegenreaktion der römischen 
Truppen gegen die auf dem Rückweg befindlichen Angreifer sind keine weiteren Folgen für 
die germanischen Stämme, insbesondere die eigentlich romtreuen Mattiaker, überliefert60. 
Auch die Quellen für die nachfolgende Zeit sind sehr spärlich und lassen beispielsweise kei-
ne Beurteilung über die Haltung der Mattiaker im Zusammenhang mit den domitianischen 
Chattenfeldzügen zu. Siedlungsbrüche sind jedenfalls anhand des geringen Fundmaterials 
westlich des Schwarzbaches nicht eindeutig festzustellen. Im Gegenteil konstatiert D. Walter 
für Hofheim eine Kontinuität der dortigen germanischen Siedlungen und stellt einen deutli-
chen römischen Einfluss auf die germanische Keramik aus dem dortigen Steinkastell fest. In 
Wiesbaden-Erbenheim werden ein mit germanischer und römischer Keramik verfüllter Erd-
keller sowie zeitgleiche Gruben von einer villa rustica überlagert. Die Befundsituation wird 
als germanisches Gehöft interpretiert, aus dem heraus sich eine villa rustica entwickelt hat61. 
Allerdings lässt die lückenhafte Grabungsdokumentation aus den 1950er- und 1970er-Jahren 
keine sicheren Rückschlüsse einer tatsächlichen Platzkontinuität zu. Dass das Kerngebiet der 
Mattiaker im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. in reichsweite Strukturen eingebunden 
war, belegt ein Epigramm von Martial. Demnach war der aus den Wiesbadener Quellen ge-
wonnene ockerfarbene Sinter in Rom als mattiakische Kugeln bekannt und wurde zum Haare 
färben genutzt62.

Die Konstituierung der civitas Ulpia Mattiacorum und ihre Grenzen

Die Vermutung einer trajanischen Gründung basierte bislang auf einer verschollenen Grab-
inschrift für C. Julius Simplicius (CIL XIII 7061), die bereits 1712 in Mainz gefunden wur-
de. Aufgrund der nicht eindeutigen Abkürzung C. VM und deren möglichen Auflösung als 
c(ivitatis) U(lpiae) M(attiacorum) wird mehrheitlich eine trajanische Gründung der civitas in 
Betracht gezogen63. Anhand eines Meilensteins aus Wiesbaden-Mainz-Kastel (CIL XIII 9124), 

	56	 Seidel 2000, 124 – ​131; Walter 2000, 67 – 68.
	57	 Walter 2000, 67 – 68. Vgl. Walter 2000, 61 – 65 

zur ethno-archäologischen Deutung dieses Pro-
zesses im Sinne eines römischen Einflusses.

	58	 Es handelt sich hierbei um die Chatteneinfälle 
von 39/40 n. Chr. (Suet. Galba 6; Cass. Dio 60, 
8, 7; Plutarch, Galba 3), 49/50  n. Chr. (Tac. 
Ann. 12, 27,2 – 28,2) und 58 n. Chr. (Tac. Ann. 
13, 55 – 57).

	59	 Tac. Hist. 4, 37, 2 – 3; Frontin. Strategemata 
4,3,14.

	60	 Walter 2000, 69; Witschel 2021, 63.
	61	 Walter 2000, 69 – 70; 81 – 84.
	62	 Si mutare paras longaevos cana capillos, Accipe Mat-

tiacas – quod tibi calva – pilas (Martial XIV, 27).
	63	 Ritterling 1909, 70; Wilmanns 1981, 134.
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der 122 n. Chr. erstmals den civitas-Hauptort Aquae Mattiacorum nennt, ist auch eine had-
rianische Gründung in der Diskussion64. Aufgrund der eingangs genannten Privilegien und 
Pflichten im 1. Jahrhundert n. Chr. sieht Th. Maurer bei den Mattiakern eine besonders enge 
Bindung an Rom, weshalb er sie als reichszugehörig bezeichnet. Aus diesem Grund hält er 
sogar eine vortrajanische Gründung für möglich65. Mit dem hier vorgestellten Neufund kann 
die Diskussion zugunsten einer trajanischen Konstituierung beendet werden. Damit reiht 
sich die civitas Mattiacorum in die übrigen trajanisch gegründeten rechtsrheinischen civitates 
ein66. Bleibt indes zu klären, zu welchem Zeitraum innerhalb der trajanischen Herrschaft die 
Konstituierung erfolgte. Emil Ritterling nimmt eine baldige Gründung in den ersten beiden 
Regierungsjahren Trajans an, als dieser den administrativen Ausbau noch persönlich über-
wacht haben soll, und verknüpft den Truppenwechsel im Kastell Wiesbaden von der cohors 
III Dalmatarum zur cohors II Raetorum civium Romanorum mit diesem Vorgang67. Es ist aber 
nur schwer vorstellbar, dass die civitas-Gründung erfolgte, bevor die im Landesinneren sta-
tionierten Truppen an den Limes vorverlegt wurden68. Der Truppenabzug wird auch für die 
Gründung der civitas Taunensium69 (um 110 n. Chr.) und der civitas Sueborum Nicrensium70 
(nach 106 n. Chr.) als Voraussetzung für eine politische Selbstverwaltung angenommen und 
wird deshalb ebenfalls in trajanische Zeit datiert. Anders hingegen bei der civitas Auderiensium, 
deren Vorort Dieburg in hadrianischer Zeit gegründet wurde, weshalb auch die Einrichtung 
der civitas erst unter Kaiser Hadrian angenommen wird71. Im Unterschied zu Wiesbaden und 
Frankfurt-Heddernheim (Deutschland), ging in Dieburg kein Auxiliarkastell mit vicus voraus, 
worin der Grund für die verzögerte Konstituierung gesehen werden könnte (Abb. 1). Wird der 
Truppenabzug für die Gründung einer civitas als Voraussetzung akzeptiert, spricht auch der 
Zeitpunkt des Steinausbau der rechtsrheinischen Kastellstandorte von Hofheim, Heddern-
heim und möglicherweise auch Wiesbaden in frühtrajanischer Zeit72 gegen eine Einrichtung 
der Gebietskörperschaften in den ersten Regierungsjahren Trajans. Eine Verschiebung der 
Truppen an die Limeslinie wurde demnach für diesen Zeitpunkt noch nicht erwogen. Für 
die Auflassung der rechtsrheinischen Steinkastelle zeichnet sich aktuell ein einheitliches Bild 

	64	 Schoppa 1972, 228 – ​229; 1974, 42 – 43.
	65	 Maurer 2011, 89. Th. Maurer verweist in die-

sem Zusammenhang darauf, dass der Beiname 
Ulpia lediglich aus der oben genannten Inschrift 
bekannt sei: Maurer 2011, 89 Anm. 504.

	66	 Wilmanns 1981, 128 – ​156 bes. 153 – ​156 zur 
Diskussion, inwieweit die Strukturierung von 
Teilen des rechtsrheinischen Raums in trajanische 
Zeit fällt. In der antiken Literatur wird Trajan au-
ßerdem eine intensive Förderung der rechtsrheini-
schen Gebiete, insbesondere der Städte, attestiert: 
Urbes trans Rhenum in Germania reparavit (Eutr. 
8, 2, 2); [Traianus] mox Germaniam trans Rhenum 
in pristinum statum reduxit (Oros. 7, 12, 2).

	67	 Ritterling 1909, 70.
	68	 Anders hingegen Wilmanns 1981, 134 – ​135; 

138 – ​139, die darin keinen Widerspruch sieht. 
Sie argumentiert mit dem wesentlich kleineren 
Militärgebiet eines Auxiliarlagers gegenüber einer 
civitas, wodurch die Gründung einer civitas nicht 
beeinflusst worden sei. Dabei wird aber verkannt, 
dass die rechtsrheinischen Gebiete bis zur zivil-

rechtlichen Erschließung generell unter der Ver-
waltung des Mainzer Legionslegaten gestanden 
haben dürften. Zu Militärterritorien allgemein 
sowie außerhalb der offiziellen Reichsgrenzen: 
Hanel 2013, 78 – 81; Schmidts 2018, 161 – ​162.

	69	 Fischer 1961, 164 – ​166; Fasold 1999, 235 – ​
240; Wenzel 2009, 199. Zusammenfassend: 
Wilmanns 1981, 136 – ​140. Vgl. hingegen die 
kritische Sicht von F.  Vittinghof zur trajani-
schen Gründung der civitas Taunensium: Vit-
tinghof 1976, 84.

	70	 Sommer 1998, 116 – ​118.
	71	 Schallmayer 1981, 307; Wenzel 2009, 199; 

Schallmayer 2018, 310 – ​311. Auf Abb. 1 – 3 
wird bei dem lateinischen Namen des civitas-
Hauptortes der Lesung V(---) V(---) von K. Zan-
gemeister (1884; CIL XIII, 6433) gefolgt, die 
von Matijević / ​Wiegels 2004, 201 – ​202 ge-
genüber der Lesung Med(---) von Schallmayer 
2018 vorgezogen wird. Vgl. auch: Hanel 2019.

	72	 Seitz 1999, 229 – ​230.
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für eine weitgehend zeitgleiche planmäßige Aufgabe um 106/110 n. Chr. ab73. Erst danach ist 
mit einer Umwandlung in eine zivile Gebietskörperschaft und eine Überführung der jeweili-
gen Gebiete in die politische Selbstverwaltung zu rechnen74. Unterstützt wird der Zeitrahmen 
durch einen census, der 110/111 n. Chr. in der Provinz Germania superior durchgeführt wurde, 
wie aus einer Inschrift aus Avenches (CIL XIII 5089) hervorgeht75.

In Bezug auf die Grenzen der civitas Mattiacorum liegen ausschließlich topografische Über-
legungen vor. Demnach wird mehrheitlich der Main und der Rhein als südliche und westliche 
civitas-Grenze angesehen, der Schwarzbach bei Hofheim als östliche und der Limesverlauf als 
einzige rechtlich definierte Begrenzung im Norden76. Kontrovers diskutiert wird die Ausdeh-
nung des Territoriums nordwestlich von Aquae Mattiacorum mit der Frage, ob sich dort eine 
bislang unbekannte civitas mit dem Hauptort Marienfels befand77. Für eine civitas wäre das Ge-
biet jedoch ungewöhnlich klein78 (Abb. 1 – 2). Ebenfalls diskutiert wird eine juristische Zuord-
nung der nördlich der Lahn gelegenen Gebiete zu den unmittelbar gegenüberliegenden links-
rheinischen Städten 79. Neue Impulse ergaben sich jüngst anhand des erstmaligen Nachweises 
römischer Militärpräsenz an der Lahn in der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. In der Nähe von 
Bad Ems konnte auf einem Geländesporn oberhalb der Lahn ein 7,8 ha großes Holz-Erde-Lager 
sowie in etwa 2 km Luftlinie entfernt ein 0,13 ha großer kleinkastellartiger Militärposten nach-
gewiesen werden. Beide Anlagen werden im Kontext römischer Bergbauaktivitäten gesehen80. 
Die Auswertung des Fundmaterials und die Rekonstruktion der historischen Szenarien spre-
chen für einen Zusammenhang mit den Unternehmungen des Mainzer Legaten Curtius Rufus, 
der nach der Überlieferung bei Tacitus um das Jahr 47 n. Chr. Legionäre zum Silberbergbau in 
agro Mattiaco eingesetzt hatte81. Demnach darf es als wahrscheinlich gelten, dass die Gebiete 
nördlich der Lahn zum Stammesgebiet der Mattiaker zählten und sich somit auch die spätere 
civitas Mattiacorum über die Lahn hinaus erstreckte und bis zum caput limitis reichte82.

In Bezug auf den Main als südliche civitas-Grenze verwies bereits E. Ritterling darauf, dass 
die Ausdehnung des Territoriums im Süden bislang noch unklar sei83. Wenige Jahre später 

	73	 Hofheim: Nuber 1986, 231; Seitz 1999, 231. 
Etwas kontroverser wird Wiesbaden gesehen: 
Ritterling 1909, 70 – 71 (121/122  n. Chr.); 
Schönberger 1985, 381 – ​383 (um 110 oder bald 
danach); Pferdehirt 1986, 309 (103  n. Chr.); 
Kortüm 1995, 20 (110 n. Chr.); Wenzel 2009, 
198; 200 (115/120 n. Chr. zusammen mit Groß-
Gerau).

	74	 In diesem Sinne auch: Nuber 1986, 231.
	75	 Witschel 2021, 86.
	76	 Wolff 1920, 29; Schumacher 1923, 217; 

Schoppa 1974, 77 – 79; Wilmanns 1981, 134. 
Ritterling (1897/98, 95 – 96; 1909, 71) nimmt 
als östliche Grenze den Fluss Nidda an. Im Ge-
gensatz zum nordwest-südost-verlaufenden 
Schwarzbach wäre bei der Nidda die Abgrenzung 
zur nördlich davon liegenden civitas Taunensium 
unklar. Als eindeutige topographische Grenze 
würde sich neben dem Schwarzbach noch der 
Liederbach oder der Urselbach anbieten, die 
ebenfalls im Taunus knapp südlich des Limes-
verlaufs entspringen und weitgehend nord-süd-
verlaufend in die Nidda bzw. in den Main ent-

wässern (vgl. Abb. 2,2 – 3). Allerdings fließt nur 
der Schwarzbach nach seinem Austritt aus dem 
Lorsbachtal parallel zu einer markanten Gelän-
dekante und stellt damit eine prägnant sichtbare 
Abgrenzung in Richtung Osten dar. Auch was die 
Maße angeht, ist der Schwarzbach das breiteste 
Fließgewässer westlich von Nida / ​Frankfurt-Hed-
dernheim (vgl. www.geoportal.hessen.de [letzter 
Zugriff: Mai 2024]).

	77	 Ritterling 1909, 71 Anm. 2; Schoppa 1972, 
229. Vgl. die kritische Sichtweise bei Wilmanns 
1981, 134 Anm. 542.

	78	 Vgl. Wenzel 2009, 200, der sich für eine Auftei-
lung des rechtsrheinischen Raumes in annähernd 
gleich große Gebietskörperschaften ausspricht.

	79	 Schumacher 1923, 69.
	80	 Henrich / ​Scholz 2023a.
	81	 Tac. Ann. 11, 20, 3. – Henrich / ​Scholz 2023b, 

376 – ​387 bes. 382; 385 – ​386.
	82	 In diesem Sinne bereits Henrich / ​Scholz 

2023b, 382.
	83	 Ritterling 1897/98, 96.

www.geoportal.hessen.de
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revidierte er seine Meinung zugunsten einer civitas-Begrenzung entlang des Mains und lehnte 
auch eine Ausdehnung darüber hinaus, wie sie Karl Zangemeister ins Gespräch brachte, als 
unwahrscheinlich ab84. Seitdem gilt der Main als südliche Grenze der civitas85. Eine neue 
Richtung bekam die Diskussion mit Überlegungen, den erweiterten Mainzer Brückenkopf des 
1. Jahrhunderts n. Chr. als administrative Einheit zu sehen, die als Grundlage für eine Um-
wandlung in eine zivile Gebietskörperschaft gedient haben könnte, in diesem Fall die civitas 
Mattiacorum86. Carsten Wenzel verweist dabei zu Recht auf den Neckar, der als größerer Fluss 

	84	 Zangemeister 1884, 245 mit Anm. 1; Ritter-
ling 1909, 71 mit Anm. 1.

	85	 Vgl. u. a. Schoppa 1972, 229; 1974, 45; Wil-
manns 1981, 134.

	86	 Wenzel 2009, 200.

Abb. 2.  Grenzverlauf der civitas Ulpia Mattiacorum (CVM) anhand von Thiessen-Polygonen unter der Annahme 
von drei trajanischen civitas-Gründungen mit den Hauptorten Aquae Mattiacorum / ​Wiesbaden, Nida / ​Frankfurt-

Heddernheim und Lopodunum / ​Ladenburg (nach Maurer 2011, Taf. 117). 1=Schwarzbach, 2=Liederbach, 
3=Urselbach.
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innerhalb der civitas Ulpia Sueborum Nicretum auch keine Barriere darstellte, zumal der Main 
durch Brücken und Furten ohne Probleme passierbar war87. Unterstützung findet die These 
mittels geographischer Modelle in Form von Thiessen-Polygonen, die unter der Prämisse von 
drei civitates in trajanischer Zeit (civitas Mattiacorum, civitas Taunensium, civitas Ulpia Suebo-
rum Nicretum) um die Hauptorte Wiesbaden, Heddernheim und Ladenburg gezogen wurden, 

	87	 Ein ähnliches Beispiel liegt mit der civitas Aurelia 
G(--) vor, die von Jagst und Kocher durchflossen 
wurde: Kortüm 2014, 257 mit Abb. 16. Ver-
gleichbare Verhältnisse in Gallien, wie bspw. die 
von Saar und Mosel durchflossene civitates Tre-
verorum (Heinen 1985, Beil. 1), eignen sich nur 

bedingt als Vergleich, da sich die linksrheinischen 
civitates deutlich stärker an den Grenzen der 
Stammesverbände orientierten (dennoch wurde 
das östliche Stammesgebiet der Treverer am Rhein 
zugunsten eines Heeresgebietes abgetrennt): Hei-
nen 1985, 33; Hornung 2016, 199 – ​201.

Abb. 3.  Grenzverlauf der civitas Ulpia Mattiacorum (CVM) anhand von Thiessen-Polygonen mit drei civitates ab 
hadrianischer Zeit mit den Hauptorten Aquae Mattiacorum / ​Wiesbaden, Nida / ​Frankfurt-Heddernheim,  

V(---) V(---) / ​Dieburg und Lopodunum / ​Ladenburg (nach Maurer 2011, Taf. 117).
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	88	 Maurer 2011, 86 – 87; Taf. 117.
	89	 Lediglich die hypothetische Annahme einer 

weiteren civitas mit dem Hauptort Groß-Gerau 
sowie einer vorhadrianischen Stufe der späteren 

um ideale Einflussbereiche zu ermitteln (Abb. 2)88. In den Modellen gehört stets der Mainzer 
Brückenkopf südlich des Main zum Territorium der civitas Mattiacorum. Gleiches gilt mit 
wenigen Abweichungen, wenn die hadrianisch gegründete civitas Auderiensium Berücksichti
gung findet (Abb. 3). Auch die civitas Taunensium würde sich nach den Berechnungen mittels 
Thiessen-Polygonen über den Main hinaus nach Süden erstrecken, so dass dieser als civitas-
Grenze überhaupt keine Rolle gespielt haben könnte89. Inwieweit die Ausdehnung auch für 
diese civitas zutreffen mag, kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Für die Annahme 
einer Ausdehnung der civitas Mattiacorum über den Main hinaus kommt einem bereits schon 
länger bekannten und viel diskutierten Meilensteinfragment von Groß-Umstadt-Kleestadt 
(Lkr. Darmstadt-Dieburg, Deutschland) wieder eine größere Bedeutung zu (Abb. 4 – 5). Das 

Abb. 4.  Meilensteinfragment von Groß-Umstadt-Klee-
stadt (Lkr. Darmstadt-Dieburg) mit unterschiedlichen 
Lesungen der letzten Zeile: (a) nach K.  Zangemeis-
ter 1907: a(b) A(quis) M(attiacis) (CIL XIII, 9121),  
(b) nach Schallmayer (1981): A(uderiensium) a  
M(ed---) / [l(eugas) llll] (Schallmayer 1981, 315 Abb. 4),  
(c) nach G. Walser 1986: a M(ogontiaco) (CIL XVII / 2, 

630).

Abb. 5.  Meilensteinfragment von Groß-Umstadt-Klee-
stadt (Lkr. Darmstadt-Dieburg) im Landesmuseum 
Darmstadt (eine Kopie befindet sich im Museum Die-

burg).

civitas Auderiensium lassen die Grenzen der civitas 
Mattiacorum am Main enden: Maurer 2011, 87, 
Taf. 117c – d.

a

b

c

#
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in die Jahre 236 und 238 n. Chr. datierte Fragment90 ist am Ende der Inschrift, und damit 
an der relevanten Stelle mit der Ortsbezeichnung, stark abgerieben. Aus diesem Grund hatte 
der Text bislang verschiedene Interpretationen der Lesung erfahren, von denen der Vorschlag 
von K. Zangemeister a(b) A(quis) M(attiacis) bzw. M(attiacorum) bis heute allgemein akzep-
tiert wird, auch wenn ihn Ritterling und Karl Schumacher ablehnten91. Zuletzt brachte Egon 
Schallmayer eine weitere Interpretation in die Diskussion ein, wonach die letzte Zeile als A(---) 
A(---) M(---) zu lesen sei, woraus sich in Ergänzung der insgesamt letzten drei Zeilen [civ(itas] / ​
A(uderiensium) a M(ed--) / [l(eugas) IIII] ergeben würde92. Krešimir Matijević und Rainer Wie-
gels lehnen diese Lesung ebenso wie die Auflösung a M(ogontiaco) mit guten Gründen ab und 
sprechen sich für die Lesung nach Zangemeister aus93, gegen die bislang allein eingewendet 
wurde, dass sich die civitas Mattiacorum nicht über den Main nach Süden bzw. soweit nach Süd-
osten erstreckt hätte94. Der Fundort des Meilensteinfragmentes liegt zwar deutlich östlicher als 
die von Maurer anhand der Thiessen-Polygone postulierte civitas-Grenze. Allerdings beziehen 
sich Meilen- und Leugensteine in Obergermanien nicht immer auf den nächstgelegenen civitas-
Hauptort oder auf Mainz als Provinzhauptstadt, so dass ein Meilenstein in Groß-Umstadt-
Kleestadt mit einer Zählung von Aquae Mattiacorum ausgehend nicht verwundern muss95. Ein 
weiteres Indiz zwischen einer Beziehung der Gebiete nördlich und südlich des Main ließe sich 
mit einer severischen Weiheinschrift für Mercurius Quillenius aus dem Mithräum von Groß-
Gerau96 anführen, die ein lanius aus Castellum Mattiacorum / ​Wiesbaden-Mainz-Kastel hatte 
setzen lassen97. In der Gesamtheit der neuen Erkenntnisse ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
Ausdehnung der civitas Ulpia Mattiacorum über den Main nach Süden deutlich gewachsen, 
auch wenn es sich bislang um Indizien und noch um keine belastbaren Beweise handelt. Unter 
der Annahme eines südmainischen Grenzverlaufs wäre die civitas mit rund 1.800 km² etwas 
größer als die übrigen beiden nördlichen civitates, würde sich aber dennoch gut einordnen98.

Anhand der dargelegten dürftigen Hinterlassenschaften germanischer Besiedlung darf be-
zweifelt werden, ob zum Zeitpunkt der civitas-Gründung die Mattiaker zahlenmäßig über-
haupt noch eine Rolle spielten, da sie vermutlich bereits stark durch die römische Lebensweise 
assimiliert waren, so dass die Übertragung des Stammesnamens auf die civitas lediglich auf 
ehemalige Verhältnisse im weitesten Sinne verwies99. Somit wäre es unproblematisch, dass mit 
einer Ausdehnung der civitas Mattiacorum auf südmainisches Gebiet auch (ehemals) elbgerma
nische Siedlungsplätze mit einbezogen wurden, die ohnehin in trajanischer Zeit gegenüber den 
rhein-weser-germanisch geprägten kaum noch nachzuweisen sind100.

	90	 CIL XIII, 9121 = CIL XVII / 2, 630 = HD075936.
	91	 Die Forschungsgeschichte zusammenfassend: 

Matijević / ​Wiegels 2004, 201 – ​202 mit Anm. 17 
zu weiterer Literatur; Schallmayer 2018, 32 mit 
Anm. 186 zu den verschiedenen Lesungen.

	92	 Schallmayer 1981; 2018, 31 – 34 Abb. 7 – 9.
	93	 Matijević / ​Wiegels 2004, 202.
	94	 Ritterling 1909, 71 mit Anm. 1; Schumacher 

1923, 217; Schallmayer 1981, 311 – ​312; 2018, 
32.

	95	 Matijević / ​Wiegels 2004, 202.
	96	 AE 1997, 1187 = HD049731 = EDCS-09500097.
	97	 Mercurio / ​Quillenio /  A(ulus) /  Ibliomarius / ​Pla-

cidus neg(otiator) cas(tello) Mat(tiacorum) lanius /  
v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). Freundl. 
Hinweis Markus Scholz.

	 98	 Anhand von Flächenberechnungen in QGIS 
hätte die civitas Taunensium eine Fläche von 
ca.  1.300 km² und die civitas Auderiensium 
ca.  1.200 km² erfasst. Wenzel 2009, 200 
spricht sich aus administrativen und ökonomi-
schen Gründen für eine Annahme einer etwa 
gleichgroßen Aufteilung des rechtsrheinischen 
Raumes aus. Vgl. auch Ausbüttel 2012, 62, 
der von jeweils rund 2.000 km² für diese drei ci-
vitates ausgeht. Vgl. Wilmanns 1981, 161 – ​164 
zu grundlegenden Überlegungen der Raumord-
nung durch civitates im rechtsrheinischen Ge-
biet.

	 99	 Ähnlich bereits Wenzel 2009, 200.
	100	 Maurer 2011, 61.
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Unter der oben skizzierten Annahme der räumlichen Gliederung lassen sich die zivilen vici von 
Marienfels101, Wiesbaden-Mainz-Kastel102, Groß-Gerau103 sowie vermutlich Hofheim a. Ts.104  
der civitas Mattiacorum zuweisen105. Die Erhebung von Aquae Mattiacorum / ​Wiesbaden zur 
caput civitatis ist anhand zweier Meilensteine aus Wiesbaden-Mainz-Kastel belegt, auf denen 
der Ort als Ausgangspunkt erwähnt wird (CIL XIII 9124; 9125). Drei seviri Augustales, die 
auf Inschriften aus Mainz106 (CIL XIII 7061) und Wiesbaden-Mainz-Kastel (CIL XIII 7271) 
genannt werden, könnten Hinweise auf die Verleihung des latinischen Rechts im 2. oder zu 
Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr. geben107.

Die epigraphischen Zeugnisse  
zur Gründung der civitas Ulpia Mattiacorum in trajanischer Zeit

Sarkophag des Severius Bassus = EDCS-82800011

Der 2022 publizierte Sarkophag des Severius Bassus (Abb. 6 – 7) ist im Jahre 1998 in Mainz bei 
Ausgrabungen durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), Direk-
tion Landesarchäologie – Außenstelle Mainz am Emausweg (Ortsbezirk Mainz-Neustadt) und 
somit unweit des römischen Gräberfeldes an der Forsterstraße / ​Wallaustraße ans Tageslicht ge-
kommen und wird unter der Inventarnummer FM 98-004 in einem Nebendepot der GDKE 
Rheinland-Pfalz aufbewahrt108. Das in mehrere Teile zerbrochene Denkmal besteht aus röt-
lichem Sandstein; die noch erhaltenen Maße sind: Höhe 64 cm; Breite 195 cm; Tiefe 74 cm. 
Größere Abbruchstellen betreffen insbesondere die obere und die rechte Kante der Vorderseite, 
weshalb die dazugehörige Grabinschrift einige Fehlstellen in diesem Bereich aufweist. Der Sar-
kophagdeckel war bereits bei der Entdeckung verschollen. Möglicherweise könnte es sich bei 
diesem um einen sogenannten Walmdeckel mit Quergiebel gehandelt haben109. Dekorative 
Elemente sind bis auf eine die Grabinschrift umrahmende profilierte Leiste keine erkennbar. 
Die Höhe des Inschriftenfeldes beträgt 49,5 cm, die Buchstabenhöhe 5 – 6,8 cm, dreieckige In-

	101	 Nach Aufgabe des Kastells in antoninischer Zeit 
dürfte der vicus vollständig unter die zivile Ver-
waltung der civitas Mattiacorum gefallen sein. 
Vgl. zur Verwaltung der Kastellvici in Oberger-
manien und Raetien: Sommer 1988, 622 – ​627.

	102	 Vgl. Vittinghof 1976, 89, der sich für eine 
Selbstverwaltung des vicus ähnlich der canaben-
ses einer Legion ausspricht.

	103	 Wenzel 2009.
	104	 Auf dem Hochfeld dürfte sich nach dem Ende 

des Steinkastells um 110 n. Chr. nach Ausweis 
der Sigillata die Siedlungstätigkeit im vicus bis in 
das frühe 3. Jahrhundert n. Chr. fortgesetzt ha-
ben. Allerdings gab es spätestens gegen Ende des 
2. Jahrhunderts n. Chr. einen deutlichen Bevöl-
kerungsrückgang, der mit einer Verlagerung in 
das verkehrsgünstigere Schwarzbachtal einher-
gehen könnte. Vgl. Mees 2013, 267 – ​268. Der 
Schwarzbach-vicus dürfte der civitas Taunensium 
angehört haben.

	105	 Zur Diskussion der rechtlichen Stellung von 
Kastellvici und ihrer möglichen Zugehörigkeit 
zu den jeweiligen civitates vgl. Sommer 1988, 
622 – ​627.

	106	 Groff 2022.
	107	 Vgl. die skeptische Diskussion bei Wolff 1976, 

89 mit Anm. 133; Wilmanns 1981, 135 mit 
Anm. 551 – ​553.

	108	 Groff 2022. – Zum Gräberfeld an der Forster-
straße / ​Wallaustraße: Boppert 1992a, 7 – 8, 20 
und 30; Witteyer 1998, 68 – 69.

	109	 Walmdeckel mit Quergiebel sind mehrfach 
für Mainzer Steinsärge bezeugt, so z. B. bei 
den Exemplaren der Ulpia Lucilla (CIL XIII 
6811 = EDCS-11000860 = EDH-55592 = 
LUPA-16701), der Attillia Runa (CIL XIII 
7077 = EDCS-11001140 = EDH-23267) und 
des Iulius Isidorus (CIL XIII 11882 = EDCS-
12700397 = EDH-75584). Siehe auch: Spie¥ 
1988, 264 – ​269.
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terpunktionen sind gesetzt. Weil der Name des Verstorbenen im Genitiv steht, ist ferner davon 
auszugehen, dass Zeile 1 mit einer abgekürzten Weihung an die di manes auf dem verlorenen 
Sarkophagdeckel gestanden hat110. Das für die severische Zeit typische Schriftbild, die wahr-
scheinlich vorhandene Sepulkralformel D(is) m(anibus) und die duo nomina der genannten 
Personen lassen den Sarkophag zunächst ans Ende des 2. / in die 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts 
n. Chr. datieren111. Allerdings sind Spuren einer Rasur (v. a. in der linken Hälfte) erkennbar, 
die auf eine Zweitverwendung schließen lassen, weshalb sich eine engere Datierung in spätse
verische Zeit anbietet. Abschließend kann darauf hingewiesen werden, dass der Sarkophag 
des Severius Bassus in Aufbau und Schrift den Exemplaren des Vitalinius Salutaris112 und des 
Primanius Primulus113 ähnelt. Aus diesem Grund besteht der Verdacht, dass alle drei Zeugnisse 
aus der gleichen Werkstatt stammen. Der Text lautet folgendermaßen:

[D(is) m(anibus?)] /  / ​Severi(i) Bassi IIII[I]Iviro [Au]gu[stali] / civitatis Ulp(iae) 
Matt(iacorum) medico ordin[ario] / mil(iti) leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) p(iae) f(idelis) 
Severi(i) Auderian[us(?)] / 5 Phoebadius et Auspicius fili(i) cum Pla[ci]d[ia] / ​Germanilla 
coniuge eius posueru[nt]

Den Totengeistern des Severius Bassus (geweiht). Dem sevir Augustalis der civitas Ulpia Mat-
tiacorum, dem medicus ordinarius (und) Soldaten der legio XXII Primigenia pia fidelis, ha-
ben die Severii Auderianus, Phoebadius und Auspicius, seine Söhne, gemeinsam mit Placidia 
Germanilia, seiner Ehefrau, (den Sarkophag) aufgestellt.

	110	 Vgl. u. a. die Mainzer Denkmäler CIL XIII 6968 
(EDCS-11001026 = EDH-77536); CIL XIII 
7077 (EDCS-11001140 = EDH-23267); CIL 
XIII 11882 (EDCS-12700397 = EDH-75584).

	111	 Weihungen an die di manes tauchen in Gallien 
vermehrt ab flavischer Zeit auf, kommen bei 
Mainzer Soldaten aber erst ab dem 2.  Jahrhun-
dert n. Chr. vor. In älteren Zeugnissen wurde die 
Formel noch ausgeschrieben, bei jüngeren Denk-
mälern in der typischen Form D(is) m(anibus) 
abgekürzt, wobei Markus Reuter und Lothar 
Wierschowski betont haben, dass die abgekürzte 

Version mit Sicherheit auf eine Datierung nach 
100 n. Chr. hindeutet. Vgl. dazu: Kronemayer 
1983, 20; Boppert 1992a, 34; Wierschowski 
2001, 1; Reuter 2018, 153 – ​154; die duo nomina 
haben sich in Privatinschriften seit dem 2., insbe-
sondere aber im 3. Jahrhundert n. Chr. durchge-
setzt. Siehe dazu: Raepsaet-Charlier 1995, 216; 
2009, 362; Schmidt-Heidenreich 2013, 31.

	112	 CIL XIII 6983 = EDCS-11001042 = 
EDH – 56195.

	113	 CIL XIII 7256 = EDCS-11001345 = EDH-
72468.

Abb. 6.  Sarkophag des Severius Bassus, Gesamtansicht.
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Severius Bassus ist vor seinem Tod medicus ordinarius bei der 22. Legion gewesen. Weil er zu-
dem explizit als miles legionis bezeichnet wird, bestehen kaum Zweifel, dass er nicht als ein vom 
Militär gegen Entgelt bezahlter Zivilarzt, sondern als regulärer Militärarzt tätig war114. Der me-
dicus ordinarius gilt als ranghöchster Arztsoldat, der auf einer Soldstufe mit den Zenturionen 
gestanden hat und dessen direkter Vorgesetzter der praefectus castrorum gewesen ist, also jener 
ritterliche Offizier, der für die Logistik, die Lagerbauten und die Aufsicht über das Sanitätswe-
sen einer Legion verantwortlich war115. Gemäß der Grabinschrift hatte Severius Bassus auch 
noch das zivile Amt eines sevir Augustalis in der civitas Ulpia Mattiacorum bekleidet, wobei 
davon auszugehen ist, dass sich die jährlich wechselnde und aus sechs Mitgliedern bestehende 
Priestervereinigung der seviri Augustales um die Durchführung des munizipalen Kaiserkultes 
im Zentralort Aquae Mattiacorum / ​Wiesbaden gekümmert hat116. Die seviri, zu denen in al-
ler Regel liberti gehört haben, sind vom lokalen Stadtrat – dem ordo decurionum – ernannt 
worden und mussten über ein gewisses Vermögen verfügen, um das Ausrichten von Spielen 
und Gastmählern, das Aufstellen von Ehrenstatuen, die Finanzierung / ​Renovierung von Bau-
werken oder das Stellen der summa honoraria zu gewährleisten. Die Kaiserpriester spielten 
demnach eine wichtige Rolle im wirtschaftlich-kulturellen Leben ihrer Heimatgemeinde und 
haben aufgrund ihres euergetischen Engagements über ein gewisses soziales Prestige verfügt117. 

	114	 Vgl. dazu: Wilmanns 1995, 70 – 72, 74 und die 
Kat.-Nr. 5, 8, 20, 22, 24, 27, 38, 60, 66, 71; 
Wesch-Klein 1998, 43 – 44 und 79 – 80.

	115	 Zum medicus ordinarius siehe: Davies 1969, 
88 – 93; Wilmanns 1995, 80 – 87; Wesch-Klein 
1998, 81. Zum Aufgabenbereich des praefectus 
castrorum: Eck 2001; Baker 2004.

	116	 Wie einige Inschriften aus Italien zeigen, konnte 
sich das Kollegium der Augustales aber manch-

mal auch aus drei (tresviri Augustales; CIL IX 
4212; 4213; 4335; 4373; 4458; 4461; 4462), 
vier (quattuorviri Augustales; AE 1957, 34) oder 
acht (octoviri Augustales; CIL IX 5422; 5446; 
5447; 5448) Priestern zusammensetzen.

	117	 Zur gesellschaftlichen Rolle, Funktion, Zusam-
mensetzung und Organisation der seviri Au-
gustales allgemein: Duthoy 1974; 1978; Abra-
menko 1993; Liertz 1998; Bruun 2014.

Abb. 7.  Sarkophag des Severius Bassus, Detailansicht eines Fragments aus Zeile 2 ([Au]gu[stali]).
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Für unsere Fragestellung von besonderer Relevanz ist allerdings die Tatsache, dass die Verwal-
tungseinheit, in der Severius Bassus als sevir Augustalis tätig war, eindeutig mit civitas Ulp(ia) 
Matt(iacorum) abgekürzt ist. Daher kann die wiederholt geäußerte Vermutung, wonach diese 
civitas möglicherweise erst unter Hadrian und nicht bereits unter Trajan gegründet wurde, 
endgültig verworfen werden.

Das einheimische Patronymikon des Verstorbenen und seiner Söhne – Severius (abg. vom 
lat. Namen Severus) – kommt am weitaus häufigsten in der Provinz Germania superior vor118. 
Sein lateinischer Beiname  – Bassus  – ist dagegen unspezifisch und war im gesamten Impe-
rium Romanum weit verbreitet119. Bemerkenswert sind die cognomina der Söhne: Das grie-
chische Phoebadius ist selten und kann im Nordwesten des Römischen Reiches nicht weiter 
belegt werden; das lateinische Auspicius ist ebenfalls nicht sonderlich häufig und taucht in den 
Nordwestprovinzen ansonsten nur noch auf zwei großen Silberplatten aus Augst120, bei einem 
Töpfer aus Rheinzabern (Lkr. Germersheim, Deutschland)121 und in einer frühchristlichen 
Grabinschrift aus Trier (Deutschland)122 auf; der wohl keltische Name Auderianus ist bislang 
einmal belegt (hapax) und könnte sich nach Andreas Kakoschke auf die benachbarte civitas 
Auderiensium beziehen.123 Warum die Söhne für die Region eher außergewöhnliche Namen 
getragen haben, muss offenbleiben. Das einheimische Patronymikon der Ehefrau – Placidius 
(abg. vom lat. Namen Placidus) – ist in den beiden Germaniae lediglich in Obergermanien 
überliefert124. Ihr lateinischer Beiname – Germanilia / ​Germanilla (Weiterbildung des Namens 
Germanus) – kommt insgesamt nur vereinzelt vor125 und kann – wenn überhaupt – mit sieben 
Belegen etwas häufiger in Nordafrika nachgewiesen werden (CIL VIII)126.

Betrachtet man die onomastischen Aspekte, so bestehen kaum Zweifel daran, dass die ge-
samte Familie aus dem gallisch-germanischen Raum gekommen ist. Eine origo aus der Germa-
nia superior scheint diesbezüglich am wahrscheinlichsten zu sein. Ob die Heimat in oder um 
Mainz / ​Wiesbaden oder etwas weiter davon entfernt gelegen hat, ist aber kaum zu beantwor-
ten, weshalb auch unklar ist, ob die Ehefrau ihren Mann erst am Mainzer Garnisonsort oder 
bereits früher kennengelernt und ihn anschließend nach Mogontiacum begleitet hat127. Des 
Weiteren ist es nicht ungewöhnlich, dass wir es bei Severius Bassus mit einem Einheimischen 
zu tun haben: Ab dem 2., insbesondere aber im 3. Jahrhundert n. Chr., sind vermehrt lokal bis 
regional ausgehobene Soldaten in die Rheinlegionen rekrutiert worden128, die – wie im hiesi-

	118	 Kakoschke: GI: 6 / ​GS: 22; u. a. CIL XIII 5111; 
5112; 5153; 6243; 6250; 6728a; 7057; AE 
1978, 567. Zum Pseudogentiliz Severius siehe: 
Kakoschke 2021a, 441 – ​442 (mit weiterfüh-
render Literatur).

	119	 Zum Beinamen Bassus siehe: Kakoschke 2021b, 
179 – ​180 (mit weiterführender Literatur).

	120	 AE 2003 1250 = EDCS-30101059 = EDH-
44963; AE 2003, 1251 = EDCS-30101060 = 
EDH-44964.

	121	 Hartley / ​Dickinson 2008, 353.
	122	 CIL XIII 3804 = EDCS-10600777 = EDH-

77547
	123	 Zu den genannten Beinamen Phoebadius, Auspi-

cius und Auderianus siehe: Kakoschke 2021b, 
155 und 165; 2021c, 213 (mit weiterführender 
Literatur).

	124	 U. a. CIL XIII 5829; 6575; 6674; 7072. Zum 
Pseudogentiliz Placidius siehe: Kakoschke 

2021a, 371 (mit weiterführender Literatur).
	125	 In Ober- bzw. Niedergermanien: CIL XIII 

6806; 8268.
	126	 Zum Beinamen Germanilia / ​Germanilla siehe: 

Kakoschke 2021b, 449 (mit weiterführender 
Literatur).

	127	 Zahlreiche Ehefrauen oder Partnerinnen sind 
erst am Garnisonsort auf ihren späteren Partner 
gestoßen, wobei aber auch noch die Möglichkeit 
besteht, dass sie die Männer mit den gemeinsa-
men Kindern aus der Heimat dorthin beglei-
tet haben. Hierzu zuletzt: Stoll 2020, 2 und 
24 – 34.

	128	 Zur Herkunft der rheinischen Legionäre im 
2. / 3.  Jahrhundert n. Chr. siehe: Forni 1953, 
85 – 88, 216 – ​217, 227 und 235 – ​236; Haensch 
2001, 84 – ​108; Stoll 2006, 230 – ​260 und 
327 – ​330.
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gen Fall auch – häufiger eine Beziehung mit einer Frau aus der gemeinsamen Heimat oder aus 
der näheren Umgebung des Lagers eingegangen sind.

Sarkophag des C. Iulius Simplicius  
CIL XIII 7061 = CIRh 1279 = EDCS-11001123 = EDH-56284

Bei der zweiten – nur literarisch überlieferten – Inschrift handelt es sich um das Zeugnis CIL 
XIII 7061, das im Jahre 1714 gemeinsam mit der Grabstele des C. Rittius Paullus129 auf dem 
Albansberg in einem Graben in der Nähe der Mainzer Zitadelle (Bastion St. Alban) zum Vor-
schein kam130. Der Stein, der erstmals von Georg Christian Ioannis 1727 erwähnt wurde, gilt 
heute als verschollen, doch geht aus einer im sogenannten Farolsky-Manuskript überlieferten 
Zeichnung hervor (Abb. 8)131, dass das Inschriftenfeld von zwei peltenförmig ausgestalteten 
ansae dekoriert war. Aus diesem Grund ist es naheliegend, das entsprechende Denkmal als 

	129	 CIL XIII 6969 = EDCS-11001027 = EDH-
56186 = LUPA-24622.

	130	 Die Inschrift ist u. a. aufgeführt bei: Ioannis 
1727, 354; Muratori 1742, 1991 (Nr. 9); 
Fuchs 1771, 202 – ​203 (Nr. 2); Orelli / ​Hen-
zen 1856, 467 (Nr. 7270); Külb 1837, 390 – ​
391 (Nr. 332); Borghesi 1839, 131; Steiner 

1851, 147 (Nr. 323); Becker / ​Klein 1855, 
580; Riese 1914, 240 (Nr. 2156); Lazzaro 
1993, 304 – ​305 (Nr. 365); Kakoschke 2002, 
120 – ​121 (Nr. 1.95); Matijević 2011/12, 331.

	131	 Zu diesem 1747 erschienenen Manuskript 
und dem verantwortlichen Verfasser namens 
Johann Farolsky: Pelgen 2009, 111 – ​127.

Abb. 8.  Skizze vom Sarkophag des C. Iulius Simplicius (unten rechts) aus dem Farolsky-Manuskript.
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weitgehend intakte Vorderseite eines Sarkophags zu identifizieren132. Der Farolsky-Zeichnung 
entsprechend waren dreieckige Worttrenner gesetzt, die genauen Maße und das Material sind 
nicht überliefert, doch dürfte der Sarkophag aus Sandstein bestanden haben, da die meisten 
Mainzer und Wiesbadener Denkmäler des 2. / 3.  Jahrhunderts n. Chr. aus diesem Material 
gefertigt wurden133. Die rheinischen Steinsärge datieren grundsätzlich – wie auch das eben 
besprochene Exemplar des Severius Bassus – in die zweite Hälfte des 2. / 1. Hälfte des 3. Jahr-
hunderts n. Chr.134, der abgekürzte Kaisername Ulpia lässt eine Datierung ins 1. Jahrhundert 
n. Chr. ohnehin mit Sicherheit ausschließen. Zangemeister (CIL) hat das Epitaph in Zeile 2 
mit c(ivitatis) U(lpiae) M(attiacorum) aufgelöst, was durch die neu gefundene Grabinschrift des 
Severius Bassus zweifellos bestätigt wird. Die von Bartolomeo Borghesi und Friedrich Lehne 
gemachten Vorschläge c(ausari)um und c(ivium Taunensi)um zur Auflösung des C·V·M sind 
auszuschließen135:

C(aio) Iul(io) Simplicio IIIIIIvir(o) / ​Augustali c(ivitatis) U(lpiae) M(attiacorum) pragma-
tico / ​Crescentinia Regina / ob merita eius / 5 f(aciendum) c(uravit)

Für Caius Iulius Simplicius, sevir Augustalis der civitas Ulpia Mattiacorum (und) pragma-
ticus. Crescentinia Regina hat wegen seiner Verdienste für die Aufstellung (des Sarkophags) 
gesorgt.

Aus dem Inschriftentext geht hervor, dass das Grabdenkmal für einen Mann namens C. Iulius 
Simplicius aufgestellt wurde, der – wie Severius Bassus auch – vor seinem Tod Kaiserpriester 
der civitas Ulpia Mattiacorum gewesen ist. Dass C. Iulius Simplicius außerdem recht gebildet 
gewesen sein muss, ergibt sich aus der zusätzlichen Angabe, dass er vor seinem Ableben als 
pragmaticus, also als Rechtsberater, der in seiner Funktion dem Gerichtsredner mit fachlicher 
Kompetenz zur Seite stand, beruflich tätig war136. Die möglichen Gründe für seinen Mainzer 
Aufenthalt hat A. Kakoschke wie folgt umschrieben: „Der Aufenthalt des C. Iulius Simplicius in 
Mainz mag mit seiner Bezeichnung als pragmaticus zusammenhängen. Möglicherweise vertrat 
er die Interessen seiner civitas vor dem Statthalter der Provinz oder einer anderen Behörde. An-
dererseits kann der Mann durchaus einen festen Wohnsitz in Mainz besessen haben. Zusammen 
mit Paternius Postuminus aus der civitas Taunensium [pragmaticus; CIL XIII 7064; Anm. des 
Verf.] und dem Dekurio L. Sextius Pervvincus aus der civitas Auderiensium [causidicus; CIL XIII 
7063; Anm. des Verf.] ist C. Iulius Simplicius der dritte in Mainz bezeugte Rechtskundige“137.

Das kaiserlich-italische Gentiliz des Verstorbenen – Iulius – gehört zu den am weitesten ver-
breiteten nomina gentilia überhaupt138. Sein lateinisches cognomen – Simplicius (Weiterbildung 

	132	 Vgl. dazu: Külb 1837, 390 – ​391 (Nr. 332); aus 
Mainz sind mehrere Steinsärge mit Pelten-Dekor 
entlang des Inschriftenfeldes überliefert, darun-
ter CIL XIII 6811 (EDCS-11000860 = EDH-
55592 = LUPA-16701); CIL XIII 6956 (EDCS-
11001014 = EDH-75502); CIL XIII 7032 
(EDCS-11001093 = EDH-56253 = LUPA-
16592); CIL XIII 7076 (EDCS-11001139 = 
EDH-56435 = LUPA-16702); CIL XIII 11882 
(EDCS-12700397 = EDH-75584). Die entspre-
chende Dekoration passt weder zu einem einfa-
chen Grabstein noch zu einem Grabaltar.

	133	 Vgl. dazu die bei Boppert 1992a; 1992b, Frenz 

1992 und Mattern 1999 erfassten Denkmäler 
sowie: Frenz / ​Boppert 1987, 103 – ​104; Spie¥ 
1988, 259.

	134	 Zur Datierung der rheinischen Sarkophage: 
Koch / ​Sichtermann 1982, 300 – ​303; Spie¥ 
1988, 261 – ​264 und 286.

	135	 Vgl. dazu: Külb 1837, 390 – ​391 (Nr. 332); 
Borghesi 1839, 131.

	136	 Zum pragmaticus und dessen Funktion: Nörr 
1965, 639 – ​651.

	137	 Kakoschke 2002, 121.
	138	 Zum Gentiliz Iulius siehe: Kakoschke 2021a, 

214 – ​227 (mit weiterführender Literatur).
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des Namens Simplex) – ist dagegen selten und kann in den meisten Provinzen des Römischen 
Reiches nur vereinzelt belegt werden139. Der Beiname taucht in den beiden Germaniae vielleicht 
noch ein weiteres Mal in einer äußerst fragmentarisch erhaltenen Inschrift aus Nettersheim-Pesch 
(Kr. Euskirchen, Deutschland)140 auf, doch ist die Auflösung des Textes keineswegs sicher141. 
Die mögliche Herkunft des Mannes ist demnach nur schwierig anhand der onomastischen As-
pekte zu ermitteln, doch hat Kakoschke die aus den germanischen Provinzen überlieferten Trä-
ger des Beinamens Simplicius allesamt als Einheimische aus dem gallisch-germanischen Raum 
angesprochen142. Hierzu passt auch, dass der zu Grunde liegende Beiname Simplex häufiger in 
Niedergermanien vorkommt143, die gleiche Beobachtung gilt außerdem für das gleichlautende 
Patronymikon Simplicius144. Des Weiteren kann darauf hingewiesen werden, dass der Mann 
seinem Status als sevir Augustalis entsprechend wahrscheinlich ein Freigelassener war. Das Prae
nomen und das nomen gentile, die er in diesem Fall von seinem ehemaligen Herrn übernom-
men hat, könnten für Kakoschke ferner ein Indiz dafür sein, dass die Vorfahren des Patrons 
das römische Bürgerrecht relativ früh erhalten haben.145 Die Kombination Caius Iulius deutet 
nämlich auf eine Bürgerrechtsverleihung unter den Herrschern von Augustus bis Caligula hin, 
wobei es insbesondere die Mitglieder der einheimischen Elite und verdiente Persönlichkeiten 
waren, die – meist im Kontext der gallischen Provinzeinrichtung – von der frühen Vergabe der 
civitas romana profitierten.146 Die Inhaber konnten das Bürgerrecht und damit einhergehend 
das kaiserlich-italische Gentiliz Iulius anschließend durch Freilassung weitergeben. In Hinsicht 
auf die mögliche Heimat verhält sich die Sachlage bei der Stifterin des Grabdenkmals wesentlich 
offenkundiger: Die Frau führte nämlich das einheimische Patronymikon Crescentinius (abg. 
vom lateinischen Namen Crescentinus), das fast ausschließlich in den beiden Germaniae und hier 
insbesondere in Obergermanien zu belegen ist147. Ihr lateinischer Beiname – Reginus – taucht 
ebenfalls häufiger in der Germania superior auf148, weshalb insgesamt davon auszugehen ist, dass 
die Heimat der Crescentinia Regina wohl unweit des antiken Mogontiacum gelegen hat. Welche 
Beziehung sie zu C. Iulius Simplicius pflegte, geht aus der Inschrift nicht hervor, doch dürfte es 
sich bei ihr am ehesten um dessen Ehefrau oder Partnerin gehandelt haben.

	139	 Zum Beinamen Simplicius siehe: Kakoschke 
2021c, 381 – ​382 (mit weiterführender Litera-
tur).

	140	 AE 1968, 354 = EDCS-09701619 = EDH-
14450.

	141	 Zum genannten Zeugnis siehe auch: Alföldy 
1968b, 51 (Nr. 130). Der Text lautet: [Vacalline]
his T(itus) Iul(ius) / [--- I]ul(ia) Sim-/[plicia(?) –--
---.

	142	 Vgl. dazu: Kakoschke 2021c, 381.
	143	 Kakoschke: GI: 8 / ​GS: 2; u. a. CIL XIII 8203; 

8223; 8631; 12080; Speidel 1994, Nr. 144.
	144	 Kakoschke: GI: 4 / ​GS: 0; u. a. CIL XIII 

8726; 8805; AE 1935, 163; AE 1951, 125c; 
das letztgenannte Zeugnis stammt aus dem 
britischen Carrawburgh und wurde von einem 
aus Niedergermanien (?) stammenden Präfek-

ten aufgestellt. Zum Beinamen Simplex siehe: 
Kakoschke 2021c, 381 (mit weiterführender 
Literatur); zum einheimischen Pseudogentiliz 
Simplicius siehe: Kakoschke 2021a, 449 (mit 
weiterführender Literatur).

	145	 Vgl. dazu: Kakoschke 2002, 120 – ​121 
(Nr. 1.95).

	146	 Vgl. dazu: Scholz / ​Klaffki 2012, 119.
	147	 U. a. in CIL XIII 6696; 7613; AE 2000, 

1086. Zum Pseudogentiliz Cescentinius siehe: 
Kakoschke 2021a, 178 – ​179 (mit weiterfüh-
render Literatur).

	148	 U. a. in CIL XIII 5395; 5708; 5752; 7291; Os-
wald 1964, Nr. 415 und 416. Zum Beinamen 
Reginus siehe: Kakoschke 2021c, 278 – ​279 (mit 
weiterführender Literatur).
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Zusammenfassung

Die civitas Ulpia Mattiacorum (CVM) war eine römische Gebietskörperschaft in der Provinz 
Germania superior mit dem Hauptort Aquae Mattiacorum / ​Wiesbaden. Ihren Namen erhielt 
sie vom germanischen Stamm der Mattiaker, deren Siedlungsgebiet sich vermutlich zwischen 
den Flüssen Rhein, Main, Taunus und Lahn erstreckte. Die genaue Herkunft dieses Stammes 
sowie seine mögliche Abspaltung vom chattischen Hauptverband sind historisch nicht ein-
deutig fassbar. Gleichwohl sprechen historische und archäologische Indizien für eine gezielte 
Ansiedlung der Mattiaker durch Rom im Rhein-Main-Gebiet, analog zu den sogenannten 
Oberrheingermanen. Diese Maßnahme dürfte in den ersten Regierungsjahren des Kaisers Ti-
berius erfolgt sein.

Die erste literarische Erwähnung der Mattiaker findet sich bei Tacitus, der sie im Jahr 
47 n. Chr. im Zusammenhang mit Silberbergbauaktivitäten in agro Mattiaco nennt. Darüber 
hinaus belegen Militärdiplome bereits für die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. die Stellung 
von Hilfstruppen (cohortes Mattiacorum), was auf eine frühe Integration in die römische Mili-
tärstruktur hinweist.

Im späteren Kerngebiet der CVM kann eine kontinuierliche Besiedlung seit der jünge-
ren Latènezeit dokumentiert werden. Im Gegensatz zur süddeutschen Region, wo zwischen 
spätlatènezeitlicher und frühgermanischer Besiedlung ein deutlicher Hiatus festzustellen ist, 
scheint im Raum der Mattiaker hingegen ein Prozess der kulturellen Überlagerung und gradu-
ellen Verschmelzung erfolgt zu sein.

Die Einrichtung der civitas Ulpia Mattiacorum erfolgte im Zuge der römischen Verwaltungs-
neuordnung des rechtsrheinischen Raums im Kontext des Limesausbaus. In der Forschung 
wurde die Gründung lange Zeit wahlweise unter den Kaisern Trajan oder Hadrian angesetzt. 
Ein epigraphischer Neufund aus Mainz – eine Grabinschrift für Severius Bassus, sevir Augustalis 
und medicus ordinarius der legio XXII Primigenia – liefert nun den ersten sicheren Beleg für die 
Bezeichnung „civitas Ulpia Mattiacorum“ und erlaubt eine eindeutige Zuweisung der Grün-
dung in trajanische Zeit. Eine ältere, bereits im 18. Jahrhundert dokumentierte, aber heute 
verschollene Inschrift des C. Iulius Simplicius bot zuvor lediglich unsichere Anhaltspunkte.

Der genaue Zeitpunkt der Gründung der civitas Ulpia Mattiacorum innerhalb der trajani-
schen Regierungszeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kontext der militärisch-administra
tiven Reorganisation des rechtsrheinischen Raums zu verorten. Eine Konstituierung vor der 
planmäßigen Aufgabe der dortigen Kastelle und der gleichzeitigen Vorverlegung der Truppen 
an den Obergermanisch-Raetischen Limes  – um das Jahr 106/110  n. Chr.  – erscheint un-
wahrscheinlich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die civitas im Zuge dieser strukturellen 
Neuerschließung eingerichtet wurde. Die Etablierung ziviler Gebietskörperschaften wie der 
civitas Ulpia Mattiacorum stellt somit einen wesentlichen Schritt im Prozess der politischen 
Integration und administrativen Konsolidierung des vormals rein militärisch kontrollierten 
Vorfeldes der Provinzhauptstadt Mogontiacum / ​Mainz dar.

In der Forschung wurde der Main weitgehend als südliche Begrenzung des Territoriums der 
civitas Ulpia Mattiacorum angesehen. Archäologische Funde sowie jüngst durchgeführte raum-
analytische Untersuchungen unter Verwendung von Thiessen-Polygonen stellen diese Auffas-
sung jedoch zunehmend infrage. So mehren sich die Hinweise, dass sich das Territorium der 
CVM auch südlich des Mains erstreckt haben könnte. Unterstützt wird diese Annahme durch 
einen in diesem Beitrag ebenfalls diskutierten Meilensteinfund sowie eine Weiheinschrift aus 
Groß-Gerau, die auf eine administrative Zugehörigkeit dieses Raumes zur civitas Mattiacorum 
hindeuten.
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Zusammenfassung: Die civitas Ulpia Mattiacorum (CVM): Eine rechtsrheinische 
Verwaltungseinheit aus trajanischer Zeit

Für die rechtsrheinische civitas Mattiacorum haben sich in Bezug auf den Zeitpunkt der Grün-
dung und des Grenzverlaufes neue Erkenntnisse ergeben. Auf einem 1998 in Mainz entdeck-
ten Sarkophag für einen medicus ordinarius der 22. Legion namens Severius Bassus ist erstmals 
der Beiname Ulpia für die civitas zweifelsfrei genannt. Anhand historischer Überlegungen ist 
damit die Konstituierung der civitas um 110 n. Chr. anzunehmen. Ein neu entdeckter Militär-
platz bei Bad Ems kann mit großer Wahrscheinlichkeit den bei Tacitus überlieferten römischen 
Bergbautätigkeiten in agro Mattiaco zugewiesen werden, womit eine Ausdehnung der civitas 
über die Lahn hinaus bis zum caput limitis wahrscheinlich ist. Für den Süden gibt es Hinweise, 
dass der Mainzer Brückenkopf ebenfalls zur civitas Mattiacorum gehörte, womit sich das Ver-
waltungsgebiet über den Main hinaus erstreckt haben könnte.

Abstract: The civitas Ulpia Mattiacorum (CVM): A Trajan period administrative 
unity on the right bank of the Rhine

Recently, new insights are gained regarding the date of foundation and the border of the civitas 
Mattiacorum on the right bank of the Rhine. The epithet Ulpia for the civitas is mentioned 
for the first time with certainty on a sarcophagus discovered in Mainz in 1998 for a medicus 
ordinarius of the 22nd Legion named Severius Bassus. Based on historical considerations, it 
can therefore be assumed that the civitas was established around AD 110. A newly discovered 
military site near Bad Ems can most likely be attributed to the Roman mining activities in agro 
Mattiaco mentioned by Tacitus, which means that the civitas probably extended beyond the 
Lahn river to the caput limitis. In the south, there are indications that the Mainz bridgehead 
also belonged to the civitas Mattiacorum, which means that the administrative area may have 
extended beyond the Main.

Résumé: La civitas Ulpia Mattiacorum (CVM) : Une unité administrative sur la 
rive droite du Rhin à l’époque de l’empereur Trajan

De récentes découvertes sur la rive droite du Rhin portent sur la période de la fondation et le 
tracé de la frontière de la civitas Mattiacorum. Un sarcophage trouvé à Mayence en 1998 et 
attribué à un nommé Severius Bassus, medicus ordinarius de la 22e légion, cite pour la première 
fois incontestablement l’épithète Ulpia pour cette civitas. A partir les contextes historiques, 
on peut donc supposer que la civitas s’était constituée vers 110 après J.-C. Un camp militaire 
récemment identifié près de la ville de Bad Ems peut vraisemblablement être attribué aux 
activités minières romaines dans l’agro Mattiaco mentionnées par Tacite, ce qui rend plausible 
l’extension de cette civitas au-delà de la rivière Lahn jusqu’au caput limitis. Pour le sud, il existe 
également des indications que la tête de pont de Mayence appartenait aussi à la civitas Mat-
tiacorum, ce qui suggère que la zone administrative ait pu s’étendre au-delà de la rivière Main.

Traduction : Paul Larsen
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